Vernehmlassung: Rahmenkonzept zur sonderpädagogischen Förderung
in der Zentralschweiz
Stellungnahme (Ergänzungen) zum Vorschlag der Kommission Förderungsmassnahmen
Name: ___________________________________________

Wie beurteilen Sie die Eignung des Rahmenkonzeptes zur Umsetzung?
- in der Schule (inkl. Sonderschulbereich)

- in der Gemeinde

- im Kanton

- in der Region
Grundsätzlich stimmen wir mit der Grundrichtung des Rahmenkonzeptes überein. Wir er​achten es als eine gute und mutige "Vision". Das Konzept hat auch viel mit "Haltungen" zu tun. Eine weitgehende Umsetzung ist - wenn überhaupt möglich - in den nächsten zehn Jah​ren nicht realistisch. Dies darf uns aber nicht daran hindern, gezielt an der Weiterentwicklung der sonderpädagogischen Förderung im Sinne einer integrativen Förderung zu arbeiten. 

Wir sehen im Rahmenkonzept viele Parallelen (z.B. Steuerung; Pensenpool) zu unserem Urner Konzept Förderungsmassnahmen in der Volkschule. Das Rahmenkonzept stellt für uns eine konsequente Weiterführung (und Ausweitung) auf den Bereich der Sonderschulung dar.

In den nächsten Jahren kann es im Volksschulbereich in Bezug auf Förderungsmassnahmen in der Volksschule Uri nur darum gehen, das vorgesehene Konzept "Förderungsmassnah​men", welches beispielsweise auch keine Integration von behinderten Kindern und Jugendli​chen vorsieht, sorgfältig umzusetzen. 

Uns erscheint das Konzept aus einer sehr optimistischen Sicht geschrieben. Es wird zu we​nig auf die Komplexität, auch Grenzen einer allfälligen Umsetzung hingewiesen. Eine weit​gehende Umsetzung in der Region, im Kanton, in der Gemeinde und in der Schule würde eine massive Umgestaltung des Bildungssystems im Volks- und Sonderschulwesen nach sich ziehen. 
(
Wir stimmen der Antwort zu.
(
Wir stimmen der Antwort nicht zu.
(
Wir stimmen der Antwort teilweise zu.
Bemerkungen:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Zu Kapitel 2:
Sind Sie damit einverstanden, dass das sonderpädagogische Konzept die In​tegration aller Kinder und Jugendlicher in die Regelschule anstrebt, sofern sie dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen mit einer Behinderung dient?

Antwort: Grundsätzlich Ja 

Bemerkungen:

Grundsätzlich sind wir damit einverstanden, dieses Ziel anzustreben, sofern die Rahmenbe​dingungen der einzelnen Schule sowie der Region dies zulassen. 

Wichtige Voraussetzung sind eine integrative Haltung aller Beteiligten, Kompetenzen im Umgang mit Heterogenität und besonderen Bildungsbedürfnissen sowie ausreichende mate​rielle und personelle Ressourcen. Es werden aber weiterhin verschiedene Formen der Son​derschulung notwendig und unabdingbar sein. 
(
Wir stimmen der Antwort zu.

(
Wir stimmen der Antwort nicht zu.

(
Wir stimmen der Antwort teilweise zu.
Bemerkungen:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Zu Kapitel 3.2:
Sind Sie mit der Forderung nach wohnortnaher Schulung aller Kinder und Jugendli​cher einverstanden?

Antwort: Ja 

Bemerkungen:
Die wohnortsnahe Schulung wird heute schon angestrebt (IF-Konzept Kanton Uri).
(
Wir stimmen der Antwort zu.

(
Wir stimmen der Antwort nicht zu.

(
Wir stimmen der Antwort teilweise zu.
Bemerkungen:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Zu Kapitel 3.2:
Sind Sie damit einverstanden, dass das sonderpädagogische Angebot weitgehend dezentral ausgestaltet werden soll?

Antwort: Ja 

Bemerkungen:
Das Heilpädagogische Zentrum Uri kann als fachliches Kompetenzzentrum vermehrt die Schulen vor Ort unterstützen und wird weiterhin zentrale Aufgaben wahrnehmen (z.B. Füh​ren von Sonderschulklassen, familienergänzende Kinderbetreuung in Zusammenarbeit mit dem Kinderheim).
(
Wir stimmen der Antwort zu.

(
Wir stimmen der Antwort nicht zu.

(
Wir stimmen der Antwort teilweise zu.
Bemerkungen:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Zu Kapitel 3.2:
Sind Sie damit einverstanden, dass die Verantwortung aller Kinder/Jugendlichen in administrativen Belangen immer bei der Schule der Wohngemeinde bleibt, auch wenn ein Teil der Kinder/Jugendlichen eine Schule/Institution extern besuchen?

Antwort: Ja 

Bemerkungen:
Es ist wichtig, dass die Verbindung zur Schule/Wohngemeinde erhalten bleibt. So kann schnell und unkompliziert reagiert werden. 

In den meisten Fällen wird dies bereits jetzt schon so gehandhabt. 

(
Wir stimmen der Antwort zu.

(
Wir stimmen der Antwort nicht zu.

(
Wir stimmen der Antwort teilweise zu.
Bemerkungen:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Zu Kapitel 3.4:
Sind Sie mit dem Vorschlag einverstanden, dass sich die Sonderschulen in Richtung Kompetenzzentren entwickeln?

Antwort: Ja 

Bemerkungen:
Es bietet Gewähr, dass die einzelnen Schulen auch tatsächlich unterstützt werden und vom Fachwissen profitieren können.
(
Wir stimmen der Antwort zu.

(
Wir stimmen der Antwort nicht zu.

(
Wir stimmen der Antwort teilweise zu.
Bemerkungen:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Zu Kapitel 3.4:
Sind Sie einverstanden mit dem Vorschlag, dass die Kompetenzzentren (ehemals Sonderschulen) zusammen mit den Ausbildungsstätten die Funktionen der Aus- und Weiterbildung, sowie der Pflege und Weiterentwicklung des Fachwissens überneh​men?

Antwort: Ja 

Bemerkungen:
Es ist sinnvoll, dass solche Zusammenarbeitsformen geschaffen werden, um das behinde​rungsspezifische Fachwissen weiter zu entwickeln und den Schulen vor Ort zugänglich zu machen. So können die Schulen optimal unterstützt werden.

(
Wir stimmen der Antwort zu.

(
Wir stimmen der Antwort nicht zu.

(
Wir stimmen der Antwort teilweise zu.
Bemerkungen:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Zu Kapitel 4:
Sind Sie mit der Aufteilung in ambulante Förderangebote und in spezialisierte Schul​angebote einverstanden?

Antwort: Ja 

Bemerkungen:
Die spezialisierten Schulangebote (z.B. Sonderschulen für schwere Behinderungen, beson​dere Klassenformen wie Time Out …) und die ambulanten Förderangebote (z.B. Früherzie​hung, Logopädie, Ergotherapie) sind umfassend. Die angestrebte flexible Handhabung wird unterstützt. Die Durchlässigkeit wird erhöht und ist gewährleistet. 
Dem Grundprinzip der Subsidiarität (….) wird Rechnung getragen.
(
Wir stimmen der Antwort zu.

(
Wir stimmen der Antwort nicht zu.

(
Wir stimmen der Antwort teilweise zu.
Bemerkungen:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Zu Kapitel 4.1.2:
Sind Sie einverstanden mit der Darstellung der Funktion und der Aufgaben der Inte​grativen Förderung?

Antwort: Ja 

Bemerkungen:
Diese Darstellung entspricht dem Konzept Förderungsmassnahmen Uri (Vernehmlassung).
(
Wir stimmen der Antwort zu.

(
Wir stimmen der Antwort nicht zu.

(
Wir stimmen der Antwort teilweise zu.
Bemerkungen:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Zu Kapitel 4.2.1:
Sind Sie mit der Ausgestaltung der besonderen Klassenformen in der Regelschule einverstanden?

Antwort: Ja 

Bemerkungen:
Das Konzept Förderungsmassnahmen Uri beinhaltet die IF und die aufgeführten Klassen​formen. Auf der Kindergarten- und Primarstufe legt das Konzept das Schwergewicht auf in​tegrative Förderung (IF).
(
Wir stimmen der Antwort zu.

(
Wir stimmen der Antwort nicht zu.

(
Wir stimmen der Antwort teilweise zu.
Bemerkungen:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Zu Kapitel 4.2.1:
Wie beurteilen Sie das Nebeneinander von besonderen Klassen und integrativen For​men?

Das Konzept Förderungsmassnahmen Uri sieht auf der Oberstufe Werkschulen vor. Auf der Primarstufe hingegen muss sich die Schule für die integrative Förderung (IF) oder für die separative Schulungsform entscheiden.

(
Wir stimmen der Antwort zu.

(
Wir stimmen der Antwort nicht zu.

(
Wir stimmen der Antwort teilweise zu.
Bemerkungen:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Zu Kapitel 4.2.2:
Sind Sie mit der Straffung des Sonderschulangebots einverstanden?

Antwort: Ja 

Bemerkungen:
Die vorgesehene Straffung befürworten wir. Sie darf aber nicht als Sparübung auf Kosten der Kinder verstanden werden. Entscheidend ist, dass das Gesamtpensum Logopädie im Kanton Uri der neuen Situation (Wegfall Sprachheilschulen) entsprechend angepasst wird. Es be​wirkt eine Stärkung des Kompetenzzentrums.  

(
Wir stimmen der Antwort zu.

(
Wir stimmen der Antwort nicht zu.

(
Wir stimmen der Antwort teilweise zu.
Bemerkungen:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Zu Kapitel 4.3:
Wie beurteilen Sie den Vorschlag für das sonderpädagogische Angebot in der Regel​schule?

Die verstärkte Verknüpfung zwischen Regelschule und sonderpädagogischem Angebot ist auf dem Hintergrund der vorgezeichneten Ideen zwingend notwendig. Es ist zu begrüssen, dass die Schule sonderpädagogische Ressourcen (im Sinne eines Pensenpools) erhält. 
Es ist richtig, dass neben den Klassen- und Fachlehrpersonen auch die sonderpädagogi​schen Fachlehrpersonen zum Kernteam gehören. Wer genau welche Rolle übernimmt, ist noch weiter zu klären. Wichtig ist jedenfalls, dass die Klassenlehrperson die Hauptverant​wortung für die Klasse behält. Für die eigentliche Förderung (inkl. Koordination) soll die son​derpädagogische Fachlehrperson zuständig sein. Integrative Schulung darf nicht dazu füh​ren, dass sozusagen kein regulärer Unterricht mehr stattfinden kann oder dass zu viele Fachkräfte gleichzeitig am Unterrichtsgeschehen (Planung/Koordination/Unterricht) beteiligt sind. 
Im Rahmenkonzept wird vorgesehen, dass die administrative Führung eines Kindes / Ju​gendlichen im Falle einer Einweisung in einer Sonderschule, von der (ursprüngli​chen) Schule geführt wird, bzw. ein direkter Kontakt aufrechterhalten wird. Es stellt sich die Frage, ob das in jedem Fall möglich und auch sinnvoll ist. 
(
Wir stimmen der Antwort zu.

(
Wir stimmen der Antwort nicht zu.

(
Wir stimmen der Antwort teilweise zu.
Bemerkungen:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Kapitel 5.1:
Wie beurteilen Sie das Modell der unscharfen und trennscharfen Indikation und die damit zusammenhängenden Zuweisungsprozesse?

Das Modell der unscharfen und trennscharfen Indikation leuchtet soweit ein. Wir erachten es als richtig, dass die Angebote / Unterstützung in niederschwellig und hochschwellig unterteilt werden. Die konkrete Umsetzung wird nicht einfach, die so genannten Grenzfälle und die damit verbundenen Probleme (z.B. Ansprüche) werden es weiterhin geben. Dies spricht nicht gegen das vorgesehene System, denn Grenzfälle gibt es immer. 
Wir unterstützen die Absicht, dass der rechtlich verbindliche Entscheid über die Sonder​schulung bei einer kantonalen Instanz liegt. 

Im Rahmenkonzept weisen sie dem Schulpsychologischen Dienst drei Aufgaben zu: 

· Beratung/Unterstützung/Begleitung der Schulen vor Ort

· Bestimmung des Status der Sonderschulung

· Abklärung des schulrechtlichen Status (individuelle Lernziele)

Wir unterstützen die drei Aufgaben des Schulpsychologischen Dienstes. Es ist wich​tig, dass eine aussenstehende, unabhängige Stelle die Bestimmung des Status der Sonderschulung und die Abklärung des schulrechtlichen Status übernimmt. Damit werden die heutigen Auf​gaben des Schulpsychologischen Dienstes weitergeführt. 
(
Wir stimmen der Antwort zu.

(
Wir stimmen der Antwort nicht zu.

(
Wir stimmen der Antwort teilweise zu.
Bemerkungen:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Zu Kapitel 5.4:
Wie beurteilen Sie das Modell der niederschwelligen und hochschwelligen Angebote hinsichtlich:
1) der Verantwortung für die Ressourcenzuteilung?

2) der Zuständigkeiten für die Finanzierung (Aufteilung Gemeinde/Kanton)?

3) Umsetzbarkeit in den Schulen

4) der (sonder-)pädagogischen Relevanz

Es wird vorgesehen, dass den Schulgemeinden für die niederschwellige Angebote Pools zugeordnet werden. Das unterstützen wir. Es ist richtig, dass der pädagogische Bedarf (Art und Menge der Unterstützung) von den unmittelbar mit der Bildung und Erziehung betrauten Fachkräften (etc.) direkt bestimmt werden kann. 

Dafür müssten aber noch die notwendigen konzeptuellen Arbeiten gemacht werden, was viel Arbeit und Klärung erfordert.
Es ist von der Sache her richtig, dass nur bei hochschwelligen Angeboten zusätzliche Res​sourcen (= Finanzen) ausgelöst werden können. Es ist absolut notwendig, dass die Instru​mente und die Methoden der Indikation regional - auf nationale Vorgaben abgestimmt - ent​wickelt und einheitlich eingesetzt werden.
Die Finanzierung beider Bereiche muss im Rahmen der Umsetzung der NFA in den einzel​nen Kantonen gesichert werden. Es ist unabdingbar, dass die Kantone dafür sorgen, dass ein ausreichendes (qualitativ wie quantitativ) sonderpädagogisches Angebot sichergestellt wird. 
Wir unterstützen auch die Absicht, dass keine unerwünschten Anreize für eine Indikation zur Sonderschulung entstehen. Integratives Arbeiten soll sich "lohnen". 

(
Wir stimmen der Antwort zu.

(
Wir stimmen der Antwort nicht zu.

(
Wir stimmen der Antwort teilweise zu.
Bemerkungen:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Schlussfrage: Deckt das Rahmenkonzept alle Punkte einer sonderpädagogischen Förderung ab oder fehlen wesentliche Punkte?

Aus unserer Sicht fehlen keine wesentlichen inhaltlichen Punkte. 

(
Wir stimmen der Antwort zu.

(
Wir stimmen der Antwort nicht zu.

(
Wir stimmen der Antwort teilweise zu.
Bemerkungen:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Altdorf, 12. Juli 2005
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